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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1969

Norm

ABGB §833 B2

Rechtssatz

Haben die Hälfteeigentümer eines Hauses in einem Realteilungsüberenkommen einander die ausschließliche

Benützung je einer Haushälfte eingeräumt, so ergibt sich aus diesem Übereinkommen für jeden von ihnen das Recht,

über die in der ihnen zur Benützung überlassenen Haushälfte gelegenen Wohnungen zu verfügen, über sie also auch

Mietverträge zu schließen bzw diese Mietverträge aufzukündigen.
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